
 

 
 
 
 
 
 
 

Preisblatt der Stadtwerke Hettstedt GmbH 
gültig ab 01.01.2024  
 

für die Lieferung von Erdgas durch die Stadtwerke Hettstedt GmbH, Am Mühlgraben 2, 06333 Hettstedt, im Wege der Grundversorgung nach § 
36 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) an Letztverbraucher, die Haushaltskunden im 
Sinne des § 3 Nr. 22 EnWG sind  
 

Das Preisblatt vom 01.07.2023 tritt am 31.12.2023 außer Kraft. 
 

- Allgemeine Preise für die Grundversorgung § 36 EnWG für Letztverbraucher,  
die Haushaltskunden sind - 

Kleinverbrauchstarif bis 3.721 kWh/a Netto Brutto* 7%                    Brutto** 19% 

Arbeitspreis 13,97 Cent/kWh 14,95 Cent/kWh             16,62 Cent/kWh 

Grundpreis jährlich 67,67 €/a 72,41 €/a                        80,53 €/a 

Grundpreistarif bis 5.799 kWh/a Netto Brutto* 7%                    Brutto** 19% 

Arbeitspreis 12,56 Cent/kWh 13,44 Cent/kWh             14,95 Cent/kWh 

Grundpreis jährlich 129,08 €/a 138,12 €/a                      153,61 €/a 

Classic S1 über 5.799 kWh/a Netto Brutto* 7%                    Brutto** 19% 

Arbeitspreis 12,24 Cent/kWh 13,10 Cent/kWh             14,57 Cent/kWh 

Grundpreis jährlich 150,54 €/a 161,08 €/a                      179,14 €/a 

Es wird in dem für den Kunden jeweils günstigsten allgemeinen Tarif abgerechnet. 

* aufgeführte Bruttopreise (gerundet) - enthalten die seit 01.10.2022 bis zum 31.03.2024 gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 %, die 
Energiesteuer auf Erdgas in Höhe von 0,55 Cent/kWh (netto) ist ebenfalls in den oben genannten Tarifen enthalten.  
**Ab dem 01.04.2024 gilt der gesetzlich geregelte Steuersatz von 19%. Der Bruttopreis wird entsprechend durch Multiplikation des Nettopreises 
mit dem Faktor des jeweils gültigen Umsatzsteuersatzes ermittelt.  

Die Konzessionsabgabe gemäß der Konzessionsabgabenverordnung vom 09.01.1992 (Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1992, Teil I Nr. 1 vom 14. 
Januar 1992) ist Bestandteil des Arbeitspreises. Sie beträgt für Gemeinden bis 25.000 Einwohner 0,51 Cent/kWh (für Kochen und Warmwasser) 
bzw. 0,22 Cent/kWh (für sonstige Erdgaslieferungen). Die Kosten der Emissionszertifikate aus dem Brennstoffemissionshandel nach § 10 Abs. 
2 BEHG betragen derzeit 0,546 Cent/kWh.  
Eine kWh Gas und eine kWh Strom haben unterschiedliche Nutzenergie. Das bedeutet konkret, dass für die gleiche nutzbare Wärmemenge bei 
Einsatz von Gas ein Mehrfaches an Energie im Vergleich zu Strom benötigt wird.  

Laut § 107 des Energiesteuergesetzes gilt folgender Hinweis: "Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet 
werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. 
Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges 
Hauptzollamt." 

Produktdetails:  

• Liefergebiet: Gasnetzgebiet der Stadt Hettstedt, der Stadt Mansfeld, der Ortsteil Großörner sowie die 
Ortsteile Bräunrode und Greifenhagen der Stadt Arnstein 

• In den o.g. Preisen sind die Kosten der Netznutzung des örtlichen Netzbetreibers enthalten. 

• Gültig: ab 01.01.2024 

• Voraussetzung: keine  

• Vertragslaufzeit: unbefristet 

• Kündigung: grundsätzlich mit einer Frist von 2 Wochen 

• Gaslieferung: Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck  

• Abrechnung: Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie 
von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. 
Alle Verbrauchsmengenangaben sowie der Verbrauchspreis beziehen sich auf den Brennwert H s,n 

 


